
Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit dem Hackmesser

Gefahren für den Menschen
· Es besteht Verletzungsgefahr durch Abrutschen der Klinge.
· Es besteht Verletzungsgefahr durch absplitternde Knochenstücke.

Technische Schutzmaßnahmen
· Verwenden Sie nur einwandfreie und scharfe Messer.
· Achten Sie auf einen festen Sitz des Griffs.

Organisatorische Schutzmaßnahmen
· Wählen sie das für die Arbeit richtige Messer aus: große und schwere Messer für grobe Arbeiten 

wie z.B. das Zerteilen von Knochen und Rippen, kleinere Messer für leichtere Arbeiten wie das 
Zerteilen von Fleischstücken.

· Zur Vermeidung von Verletzungen durch abprallende Schläge immer vom Körper weg arbeiten.
· Auf einen sicheren Stand ist achten. 
· Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten.

Persönliche Schutzmaßnahmen
· Erforderliche persönliche Schutzausrüstung (Schnittschutzhandschuhe, Schürzen) 

vorschriftsmäßig benutzen.
· Hygieneplan beachten.
· Nach der Arbeit und vor Pausen gründlich die Hände waschen.

· Alle Störungen im Arbeitsablauf sowie Mängel am Werkzeug sind unverzüglich dem nächsten 
Vorgesetzten zu melden.

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort
· Selbstschutz beachten; Verletzte bergen.
· Verbrennungen kühlen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen. 
· Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen.
· Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.
· Ruhe bewahren!

Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer:
Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

· Inspektionen und Reparaturen dürfen nur von einer hierzu beauftragten Person durchgeführt 
werden.
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Folgen der Nichtbeachtung
Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.
Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird 
entsprechend geahndet.
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